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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Fraktion der PDS 
– Drucksache 14/4341 – 

Umsetzung der sog. „Altfallregelung“ für Flüchtlinge in den Bundesländern 
(Nachfrage)

 

Eine frühere Kleine Anfrage zu diesem Thema hat die Bundesregierung am
24. Mai 2000 beantwortet (Bundestagsdrucksache 14/3449). Seinerzeit konn-
ten aus einer Reihe von Bundesländern mangels Erhebungen keine Angaben
zu Antragszahlen gemacht werden. Außerdem ist bei der Auslegung der von
der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren von Bund und
Ländern (IMK) am 18./19. November 1999 beschlossenen „Altfallregelung“
in zunehmendem Maße Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und einiger
Oberverwaltungsgerichte zu beachten. Andererseits zeichnet sich immer stär-
ker ab, dass es nicht – wie von den Innenministern und -senatoren angekün-
digt – 23 000 Flüchtlinge sein werden, die unter der Regelung ein Bleiberecht
erhalten, sondern wegen der weit verbreiteten äußerst restriktiven Ausle-
gungspraxis weitaus weniger.

1. Wie viele Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis unter der „Alt-
fallregelung“ sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den Bundeslän-
dern inzwischen

a) gestellt worden (bitte Zahl der jeweils betroffenen Personen nennen),

b) von der zuständigen Behörde abgelehnt worden,

c) nach Ablehnung durch die zuständige Behörde noch im Widerspruchs-
verfahren anhängig,

d) nach Ablehnung des Widerspruchs auf Grund eines Rechtsmittels vor
Gericht anhängig,

e) von der zuständigen Behörde (noch) nicht bearbeitet worden,
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f) mit der Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis positiv beschieden worden, 

g) zurückgezogen worden, 

h) anderweitig erledigt worden?

 

Aus den meisten Ländern wurden statistische Angaben zu den Punkten
„Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung (Aufenthaltsbefugnis)“, „abgelehnte
Anträge“, „nicht bearbeitete Anträge“ und „Zahl der – auch vorläufig – er-
teilten Aufenthaltsbefugnisse“ übermittelt und in die nachstehende Statisitik
eingearbeitet. Im Übrigen wurden in den Ländern nur vereinzelt Erhebungen
durchgeführt. Die Altfallregelung (Beschluss der Innenministerkonferenz vom
19. November 1999) sieht vor, dass die Länder dem Bund die erforderlichen
Angaben über Entscheidungen nach der Regelung übermitteln. Es gibt keine
Bestimmung in der Altfallregelung, wonach Erhebungen zu bestimmten Ein-
zelfragen durchzuführen sind.

 

Statistik Altfallregelung 
(Stand: 30. September 2000, soweit nicht anders angegeben) 
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2. Warum sind ggf. keine Erhebungen durchgeführt worden? 

 

Siehe Antwort zu Frage 1.

 

3. Teilt die Bundesregierung die sich auf Wortlaut sowie Sinn und Zweck des
IMK-Beschlusses stützende Auffassung, dass auch diejenigen Personen
unter die „Altfallregelung“ fallen, welche die Einreise- und Stichtags-
voraussetzungen erfüllen, einen Asylantrag aber erstmals nach dem IMK-
Beschluss gestellt haben, und diese Personen das Verfahren nur innerhalb
der von der Ausländerbehörde zu setzenden Frist zum Abschluss bringen
müssen? 

Wenn nein: Warum nicht?

 

Nein. Aus Ziffer II Nr. 3.7 der Altfallregelung geht hervor, dass die Regelun-
gen nur für abgelehnte Asyl- und Vertriebenenbewerber gelten, die trotz der
Ablehnung des Antrages Deutschland aus von ihnen nicht zu vertretenden
Gründen nicht verlassen haben. Aus Ziffer II Nr. 3.4 ergibt sich weiter, dass
noch anhängige asyl-, ausländerrechtliche und vertriebenenrechtliche Verfah-
ren zum Abschluss zu bringen sind, das jeweilige Verfahren also mindestens
schon betrieben werden muss. Diese Voraussetzungen müssen zum Stichtag der
Altfallregelung (19. November 1999) erfüllt sein.
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4. Teilt die Bundesregierung die in der Rechtsprechung vertretene Auffas-
sung, der IMK-Beschluss vom 18./19. November 1999 stelle eine Anord-
nung nach § 32 AuslG dar; die hierzu ergangenen Erlasse der Innenminis-
ter und -senatoren der Länder seien lediglich Erläuterungen zum Beschluss
der Innenministerkonferenz, stellten jedoch keine weiteren Voraussetzun-
gen für die nach § 32 AuslG bundeseinheitlich getroffene Regelung auf
und seien deswegen auch nicht in der Lage, die Anspruchvoraussetzungen
einzuschränken (sich hieraus ergebende Divergenzen müssten dann im
verwaltungsgerichtlichen Instanzenzug beseitigt werden)? 

Wenn ja: Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung hieraus? 

Wenn nein: Warum nicht? 

 

Nein. Nach § 32 AuslG werden Anordnungen von den obersten Landesbehör-
den getroffen. Der Beschluss der Innenministerkonferenz ist nicht als Anord-
nung in diesem Sinne zu verstehen. Vielmehr gibt der Beschluss das Ergebnis
der politischen Willensbildung wieder, der durch Anordnungen der Länder um-
gesetzt wurde. Die Anordnungen beinhalten deshalb nicht bloße Erläuterungen
des Beschlusses, sondern legen die Voraussetzungen für die Erteilung der Auf-
enthaltsbefugnisse im jeweiligen Bundesland fest.


